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Ort, Datum	Comment by Henriette Schuberth: anpassen



Vorlage Antrag auf Beschulung unter Fristsetzung 


Sehr geehrte Damen und Herren,
in der oben bezeichneten Angelegenheit zeige ich an, dass mich Herr/Frau XXXX mit der Wahrnehmung ihrer/seiner sowie der rechtlichen Interessen ihres/seines minderjährigen Kindes beauftragt hat - Vollmacht anbei.

Namens und in Vollmacht meiner/meines Klienten stelle ich den

Antrag auf Schulplatzzuweisung für XXXX	Comment by Henriette Schuberth: Name
unter Fristsetzung bis zum XX.XX.XXXX 	Comment by Henriette Schuberth: (i.d.R.14 Tage)

Begründung:
(Vorbemerkung)	Comment by Henriette Schuberth: Hier kann ich keine Auskünfte zur Übertragbarkeit machen, aber da es nur eine interne Vorbemerkung ist, wird es ja eh vorher gelöscht.
Folgeantragsteller erhalten nach dem AsylG weder Ankunftsnachweis noch Aufenthaltsgestattung. Sie haben vielmehr nach § 71 AsylG zunächst nur Anspruch auf eine Duldung, die sie in der Berliner Praxis aber erst dann erhalten, wenn sie selbst oder Ihre Sozialarbeiter sich proaktiv mit Hilfe einer Email an das zuständige Referat des LEA um einen Termin bemühen. Auch dann dauert es derzeit Monate, bis es tatsächlich zu einem Termin beim LEA und im Ergebnis auch nur zur Ausstellung einer Grenzübetrittsbescheinigung o.ä. kommt. Da das LEA im Ankunftszentrum nicht mehr vertreten ist, besitzen Folgeantragsteller in Berlin in der Regel als einziges ID-Papier lediglich ein Registrierungspapier aus dem Ankunftszentrum vom dortigen privaten Heimbetreibers Tamaja, mit dem meist nicht mal eine Anmeldung beim Bürgeramt möglich ist.

I. 
Mein/e Klient/Klientin und sein/ihr minderjähriges Kind kommen aus XXXX und sie leben in der Flüchtlingsunterkunft/ betreutes Jugendwohnen/EAC  XXX, wo sie auch seitdem xxxx polizeilich gemeldet sind. (Termin Bürgeramt, Bescheinigung).	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen

Anlage 1: polizeiliche Anmeldung
Die gesamte Familie besitzt gültige Aufenthaltstitel/ Asylverfahren (Aufenthaltsgestattung). 	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen

Anlage 2: Kopie der Aufenthaltstitel

oder	Comment by Henriette Schuberth: Nur alternativ verwenden
Die gesamte Familie sind Folgeantragssteller und haben in ____________ in der Unterkunft XX, (Adresse), ihren gewöhnlichen und rechtmäßigen Aufenthalt.	Comment by Henriette Schuberth: Stadt/Ort eingeben	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen

Anlage 1 und 2: Wohngeberbescheinigung Unterkunft, Registrierungspapier	Comment by Henriette Schuberth: Wenn vorhanden
XXXX wurde am XX.XX.XXXX dem Schulamt XXX per E-Mail per Fax gemeldet und wartet seitdem auf ihre/seine Schulplatzzuweisung auf unbestimmte Zeit. Ihr/Ihm wurde lediglich bestätigt, dass er registriert sei und auf eine Warteliste gesetzt wurde.	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: entweder oder	Comment by Henriette Schuberth: anpassen	Comment by Henriette Schuberth: nur wenn relevant
XXX ging bis zu seiner Ausreise in seinem Heimatland X Jahre zur Schule.	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen


Eine schulärztliche Zuzugsuntersuchung erfolgte noch nicht.
oder	Comment by Henriette Schuberth: Nur alternativ verwenden
Am XXX erfolgte die schulärztliche Zuzugsuntersuchung der ihm ohne Einschränkungen eine Schulbesuchsfähigkeit bescheinigte.	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen


Anlage 4: Kopie ärztliches Gutachten (Bezirk)	Comment by Henriette Schuberth: Nur wenn relevant

II.
Da sich die/der Minderjährige seit XXX in ___________ aufhält und (auch in Ort XXX polizeilich gemeldet ist), wird sie/er durch die andauernde Nichtbeschulung auf unbestimmte Zeit in seinen/ihren Rechten verletzt. Daher ist ihr/ihm ohne weiteren Verzug antragsgemäß ein Schulplatz zu gewähren.	Comment by Henriette Schuberth: anpassen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Ort/Stadt 	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen

XXXX ist gemäß § 26 Abs. 1 SächsSchulG i.V.m. § 27 Abs. 1 SächsSchulG schulpflichtig, sie/er hat die allgemeine Schulpflicht von 9 Jahren im Sinne des § 28 Abs. 2 SächsSchulG noch nicht erfüllt und hat ein Recht „eines jeden jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage“, siehe § 1 Abs. 2 SächsSchulG. Dieses Recht ist in Art. 28 der UN-Kinderrechtskonvention verankert.	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend einfügen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen
Folglich steht dem Minderjährigen ein Platz für den Besuch einer Schule zu. Denn gem. der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten muss Schule „für die Kinder von Zuwanderern aller Altersstufen und aller Herkünfte Einstiegsmöglichkeiten in das Bildungssystem schaffen, die vorausgegangene Bildung nicht entwerten, sondern fortführen und die künftige Bildung nicht einschränken, sondern „den Fähigkeiten und Neigungen entsprechend“ in vollem Maße ermöglichen.“
Zudem befindet sich die/der Minderjährige in einem Alter, in dem die Vermittlung sozialer Kompetenzen im Rahmen eines regelmäßigen Schulbesuchs entscheidend für die weitere Entwicklung des Kindes/Jugendlichen ist. Dem erhöhten Integrationsbedarf insbesondere bei Flüchtlingskindern im Hinblick auf die mangelnden Kenntnisse der deutschen Sprache muss unter dringender Beachtung des Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 und 3 GG wie bei jedem anderen Kind auch umgehend und ohne weitere Verzögerung Rechnung getragen werden. 	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen

Im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung von Schule, Bildung und Teilhabe am Leben und die Verletzung der Rechte der Tochter/ des Sohnes meiner Klientin/ meines Klienten, wird für die Schulplatzzuweisung für die Tochter/den Sohn meines Klienten eine Frist 	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen
	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen


bis zum XXX	Comment by Henriette Schuberth: Entsprechend anpassen

gesetzt.

Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist wird Klage erhoben werden müssen. 



Mit freundlichen Grüßen
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